
Information zum
Elektro- und Elektronikgerätegesetz
vom 6. März 2005
[ §9 Abs. 2 ElektroG i. V. m. §10 Abs. 3]

Gebrauchte Elektronikgeräte dürfen gemäß euro-
päischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten
Siedlungsabfall gegeben werden. Sie sind getrennt
zu erfassen. Das Symbol der Abfalltonne auf Rä-
dern auf unserem Typschild weist Sie auf die Not-
wendigkeit der getrennten Sammlung hin.

Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen
dafür, dass dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr
weiter nutzen wollen, in die geordnete Wiederver-
wertung bzw. Abfallbehandlung kommt.

In Deutschland sind Sie gesetzlich* verpflichtet, ein
Altgerät einer vom unsortierten Siedlungsabfall ge-
trennten Erfassung zuzuführen.
Bitte senden Sie dieses Gerät daher unfrei mit der
beliebig beiliegenden Kennzeichnung "Entsorgung"
an die folgende Adresse:

Ingenieurbüro Dr. Elisabeth Seveke
Schnorrstraße 70
01069 Dresden

Vielen Dank!

* Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umwelt-
verträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
(Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) vom 16. 3. 2005


